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an sammtlichek. I . Herren Hausinhaber der Vorstadt

Landstraße.

n Berücksichtigung der nunmehrigen bedrängten Zkitumstände hat

das gefertigte Grundgericht möglichst Borsorge getroffen, um neuer¬
dings einen Theil des hierortigen Armenversorgungshauses mit Pfründ-

nerinnen besetzen zu können, und man ist bereits in der Lage, beiläufig
30  Individuen daselbst unterzubringen.

Es werden daher wegen Besetzung dieser Pfründenpläße alle ? .

Herren Hausbesitzer und Armenväter hiermit aufgefordert, zu diesem
Behufe solche Weibspersonen, welche eine vieljährige Dienstzeit in der

Borstadt Landstraße vorzugsweise empfiehlt, und deren vorgerücktes

Alter , geschwächte Leibesconstitution und moralische Aufführung durch
entsprechende Zeugnisse erwiesen, so wie der Umstand, daß selbe bereits
eine Armenbetheilung beziehen, besonders berücksichtiget werden wird,

längstens bis 10. Zuni l. Z . gefälligst vorzuschlagen, indem man die
sichere Ueberzeugung hegt, daß auf diesem Wege die Auffindung wahr¬

haft dürftiger Pfründnerinnen zu obgcdachtem Zwecke auf Grundlage

genauer Kenntniß der persönlichen Verhältnisse und sicherer Bürgschaft
für das Verdienst der betreffenden Bittwerber , bestens erzielt werden
wird.

Grundgericht Landstraße.
Wien , am 12 . Mai 1848.

Richter und Leiter der Armen - Versoraungsanstalt auf der Landstraße.
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